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anstalt ("MUNA")
Tischvorlage
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

24.10.2018 Stadtrat der Stadt Bamberg Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

A) Aktueller Sachstand:

- Am 31.07.2018 reichten Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiative „Für den Hauptsmoor-
wald“ über 13.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren bei der Stadt Bamberg ein.

- In der Sitzung des Feriensenates am 23.08.2018 wurde die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Für 
den Hauptsmoorwald“ festgestellt.

- In einem Gespräch am 04.09.2018 von Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung und der Bür-
gerinitiative wurde zum einen der Termin für die Durchführung des Bürgerentscheides auf den 
18.11.2018 festgelegt. Zum anderen wurden die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiative ex-
plizit durch Herrn Oberbürgermeister angefragt, ob die Möglichkeit zur Findung eines gemeinsamen 
Kompromisses zur Vermeidung der Durchführung des Bürgerentscheides besteht. Diese Frage wurde 
ausdrücklich verneint: Es bestehe „derzeit keine Kompromissbereitschaft“. Deshalb war es dem 
Oberbürgermeister nicht möglich, seinen Kompromissvorschlag bereits am 04.09.2018 darzulegen. 
Dies war erst in der gemeinsamen Besprechung am 18.10.2018 möglich.

- In der Sitzung des Stadtrates am 26.09.2018 wurde das Ratsbegehren „Bambergs Zukunft: Haupts-
moorwald erhalten und „MUNA“ gestalten“ beschlossen. Damit finden am 18.11.2018 zwei Bürge-
rentscheide statt. Gleichzeitig wurden in der Sitzung am 26.09.2018 „Leitlinien“ für die Fortsetzung 
des Bebauungsplanverfahrens Nr. 429, für den künftigen Verkauf von Grundstücken im Bereich der 
ehemaligen Munitionsanstalt („MUNA“) sowie ein Leitbild „Grüner Gewerbepark“ beschlossen.

- Mit E-Mail vom 09.10.2018 lud der Oberbürgermeister die Vertreterinnen und Vertreter der Bürger-
initiative für den 18.10.2018 zu einem gemeinsamen Gespräch in das Rathaus ein. Dabei wurde aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass ein Gespräch nur dann sinnvoll sei, wenn man auch bereit sei, 
über Inhalte zu sprechen. Mit E-Mail vom 12.10.2018 nahmen die Vertreterinnen und Vertreter der 
Bürgerinitiative das Angebot an. Zu diesem Termin wurden auch die Fraktionsvorsitzenden der 
Stadtratsfraktionen eingeladen.



Vorlage VO/2018/2020-R1 der Stadt Bamberg Seite: 2/6

- In der gemeinsamen Besprechung am 18.10.2018 unterbreitete der Oberbürgermeister den Vertrete-
rinnen und Vertretern der Stadtratsfraktionen sowie der Bürgerinitiative folgenden Kompromissvor-
schlag:

1. Verzicht auf einen Standort für die Landespolizei im Bereich des Hauptsmoorwaldes.
2. Ausweisung eines neuen Naturschutzgebietes auf dem Schießplatz.
3. Verzicht auf die Ausweisung von Gewerbegebieten nördlich der Geisfelder Straße und östlich 

der Armeestraße.
4. Verzicht auf einen Ausbau der Armeestraße mit Ausnahme von Hochwasserschutzmaßnahmen, 

den Neubau eines Geh- und Radweges auf der Westseite der Armeestraße sowie auf die Einrich-
tung von Querungshilfen.

5. Reduktion der Gewerbeflächen im Bereich der „MUNA“ auf 75 bis 50 % des Standes nach der 
Beschlusslage vom 26.09.2018 (ca. 46 Hektar): Dies entspricht einem neuen Gewerbeflächen-
anteil von ca. 34 Hektar (bei 75 %) bzw. einem neuen Gewerbeflächenanteil von ca. 23 Hektar 
(bei 50 %).

6. Die bislang für die Umsiedlung der Firma Dehner vorgesehene Fläche (Ecke Berliner Ring / 
Geisfelder Straße) soll zur Ansiedlung einer Ausbildungseinrichtung der Handwerkskammer 
verwendet werden.

- In dem Termin am 18.10.2018 wurde noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Verabredet 
wurde, dass der Kompromissvorschlag zunächst intern diskutiert werde und man sich am Montag, 
22.10.2018, erneut austauschen wolle.

- Mit E-Mail vom 22.10.2018 übersandten die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiative einen 
„Vorschlag“, welchen sie in dem gemeinsamen Termin am Abend desselben Tages besprechen woll-
ten. Parallel zu einer Übersendung an die Stadt wurde der Text auf der Homepage der Bürgerinitiati-
ve veröffentlicht.
Die Aussagen der Bürgerinitiative vom 22.10.2018 liegen als Anlage bei.

- In der Besprechung am 22.10.2018 um 19:00 Uhr, wiederum mit Vertretern der Verwaltung, der 
Stadtratsfraktionen sowie der Bürgerinitiative, wurde festgestellt, dass von den zwölf durch die Bür-
gerinitiative benannten Punkten, elf als grundsätzlich diskutabel eingestuft werden konnten.

Kritisch war aber die ultimative Forderung der Bürgerinitiative, die eine Reduzierung der „Eingriffs-
fläche auf der MUNA auf ca. 20,8 Hektar“ vorsieht. Die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerin-
itiative bestätigten im Gespräch, dass unter „Eingriffsfläche“ nicht die „Gewerbefläche“, sondern al-
le Flächen, einschließlich der Erschließungsflächen, etc., zu verstehen seien. 

Die Vertreter der Verwaltung stellten daher in dem Gespräch fest, dass der „Vorschlag“ der Bürger-
initiative eine tatsächliche Reduzierung der Gewerbeflächen unter 10 Hektar bedeutet. Damit würden 
die Gewerbeflächen nicht um 50 %, wie nach dem Kompromissvorschlag der Verwaltung geplant, 
sondern um rund 87 %, reduziert werden.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiative bezeichneten ihre Forderung als nicht mehr 
diskutabel, sie sei ein „Festpreis“ über den nicht verhandelt werden könne. Entweder akzeptiere der 
Stadtrat oder die Verhandlungen scheitern.

B) Reduktion der Gewerbeflächen im bisherigen Verfahren:

1. Im bisherigen Bebauungsplanverfahren wurde die Fläche für ein Gewerbe- und Industriegebiet be-
reits von ursprünglich über 75 Hektar auf eine Fläche von ca. 46 Hektar reduziert. Mit Beschluss des 
Stadtrates vom 26.09.2018 erfolgte im Ergebnis eine Halbierung der Gewerbeflächen. Der aktuelle 
Kompromissvorschlag des Oberbürgermeisters ist dabei noch gar nicht berücksichtigt.

2. Das gesamte bisherige Bebauungsplanverfahren erfolgte unter Beteiligung und Information des städ-
tischen Naturschutzbeirates, der unteren Naturschutzbehörde, des Naturschutzbeirates bei der Regie-
rung von Oberfranken, der höheren Naturschutzbehörde sowie von Naturschutzverbänden. Im bishe-
rigen Bauleitplanverfahren und Beteiligungsprozess erfolgten folgende Gespräche und Termine spe-
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ziell mit den Naturschutzbehörden und Verbänden:

13.02.2015: Vorstellung der Ergebnisse der ökologischen Untersuchungen bei der Regierung von 
Oberfranken unter Beteiligung von BImA/Bundesforst und BUND, NFG und untere 
Naturschutzbehörde

30.04.2015: Ortstermin des Naturschutzbeirates auf den Konversionsliegenschaften MUNA und 
Schießplatz 

16.02.2016: Bericht im Naturschutzbeirat, Vorstellung des Bebauungsplankonzeptes, des Kon-
zepts der Flächennutzungsplanänderung MUNA und Schießplatz sowie der Ergeb-
nisse der bisherigen Untersuchungen 

15.12.2016: Bericht im Naturschutzbeirat über die Folgenutzung des Schießplatzes
08.03.2017: Runder Tisch Umweltverbände: Vorstellung der Vorschläge zur Änderung des Be-

bauungsplankonzeptes mit OB Starke und Vertretern der Verwaltung 
17.03.2017: Vorstellung der Vorschläge zur Änderung des Bebauungsplankonzeptes bei der Re-

gierung von Oberfranken unter Beteiligung von BImA/Bundesforst und BN, NFG 
und UNB

23.03.2017: Vorstellung der Vorschläge zur Änderung des Bebauungsplankonzeptes im Natur-
schutzbeirat

16.11.2017: Vorstellung des Bebauungsplanentwurfes im Naturschutzbeirat

3. Hinsichtlich der konkreten Reduzierung der Flächen für ein Gewerbe- und Industriegebiet fand bis-
lang folgende Entwicklung statt:

- Das Konzept des Bebauungsplanes Nr. 429 „Gewerbepark Geisfelder Straße“ vom 15.12.2015 
sah eine Nettoneubaufläche für Gewerbe- und Industriegebiete von ca. 75,30 Hektar vor. 

- Der Bebauungsplanentwurf Nr. 429 „Gewerbepark Geisfelder Straße“ zum Stand 07.02.2018 
sah eine weitere Reduzierung der Nettoneubaufläche auf ca. 54,03 Hektar vor.

- In der Sitzung des Stadtrates am 26.09.2018 mit Beschluss des Ratsbegehrens „Bambergs Zu-
kunft: Hauptsmoorwald erhalten und „MUNA“ gestalten“, wurde ein Verzicht auf die Entwick-
lung von Gewerbeflächen nördlich der Geisfelder Straße sowie östlich der Armeestraße be-
schlossen. Nach diesem Leitlinienbeschluss konzentriert sich die für eine Nutzung als Gewerbe- 
bzw. Industriegebiet vorgesehene Fläche ausschließlich auf den Bereich der „MUNA“ und redu-
ziert den Flächenumfang nochmals auf neu rund 46 Hektar.

- Im Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerinitiative am 18.10.2018 wurde 
als Kompromissvorschlag, zur Vermeidung eines Bürgerentscheides am 18.11.2018 eine weite-
re Reduktion der gewerblich nutzbaren Fläche auf der MUNA auf bis zu 50 % angeboten. Dies 
bedeutet eine Reduktion der Flächen für ein Gewerbe- bzw. Industriegebiet auf dann ca. 23 
Hektar (50 %).

Dieses erhebliche Entgegenkommen der Stadt war Ausdruck des Bemühens, auf die Bürgerinitiative 
zuzugehen und einen Kompromiss zur Vermeidung eines Bürgerentscheides am 18.11.2018 zu su-
chen.

C) „Vorschlag“ der Bürgerinitiative „Für den Hauptsmoorwald“ vom 22.10.2018:

Die Stadtverwaltung bedauert, dass die Forderung nach einer Reduzierung der Gewerbeflächen auf unter 
10 Hektar als nicht verhandelbar bezeichnet wurde. Die Bürgerinitiative selbst hat ihre Ausführungen 
vom 22.10.2018 zwar ausdrücklich als „Vorschlag“ betitelt. Tatsächlich handelt es sich aber um nicht 
verhandelbare Forderungen. Also ein Ultimatum. Dies macht die Findung eines gemeinsamen Konsenses 
nicht leichter.

Die Forderung der Bürgerinitiative vom 22.10.2018 wird durch die Verwaltung wie folgt bewertet:

1. Die vorgeschlagene Reduktion der „Eingriffsfläche auf der MUNA auf ca. 20,8 Hektar“ bedeutet tat-
sächlich eine Reduktion der möglichen Gewerbeflächen auf unter 10 Hektar, da neben den reinen 
Nutzflächen, insbesondere auch die Erschließungsflächen für den Verkehr und die notwendigen Flä-
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chen für die Herstellung der Flutmulden zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes (Schutz vor ei-
nem sogenannten Hundertjährigen Hochwasser (HQ100) beinhaltet sind. Der Kompromissvorschlag 
der Verwaltung im Gespräch am 18.10.2018 wurde damit im Ergebnis mehr als halbiert. Dem gegen-
über stehen aber weiterhin die Aufwendungen für einen Erwerb der Fläche von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA) sowie die Aufwendungen für die Herstellung der Erschließungsstra-
ßen, für die Beseitigung von Altlasten sowie die Aufwendungen für die Beseitigung von Kampfmit-
teln. Zwar sind die genauen Aufwandspositionen noch nicht vollständig ermittelt. Bereits heute ist 
aber klar festzuhalten, dass sich die Aufwandspositionen nicht im selben Maße verringern, wie sich 
die gewerbliche Nutzfläche verringern würde. Nach dem „Vorschlag“ der Bürgerinitiative bliebe von 
den zuletzt beschlossenen Gewerbeflächen von ca. 46 Hektar (Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018 
und Grundlage des Ratsbegehrens) nur noch rund 1/5 übrig. Fakt ist aber, dass sich die Aufwandspo-
sitionen nicht ebenfalls auf ein 1/5 reduzieren lassen. Wirtschaftlich bedeutet der „Vorschlag“ der 
Bürgerinitiative daher das Aus für jedwede gewerbliche Nutzung auf der Fläche der ehemaligen 
MUNA. Von einer echten Entwicklungsperspektive für Verlegungen oder Neuansiedlung kann bei 
dieser Größenordnung keine Rede mehr sein.

2. Die unter 2 bis 12 genannten Positionen der Bürgerinitiative sind nach Auffassung der Verwaltung 
grundsätzlich verhandlungsfähig. Im Einzelnen kann vorläufig folgendes festgehalten werden:

- Eine Minimierung des Flächenverbrauchs und der Bodenversiegelung unter weitest gehender 
Überplanung der bereits jetzt versiegelten Flächen ist konsensfähig und auch Ziel der städti-
schen Planungen.

- Ein Ausgleich von Waldflächen im Flächenverhältnis 1:1 ist möglich.

- Die Ausweisung von Bannwald und Landschaftsschutzgebiet ist grundsätzlich möglich, aller-
dings ist hier nicht die Stadt Bamberg zuständige Behörde. Hinsichtlich der Ausweisung von 
Bannwald ist die fachliche Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten erforderlich. Soweit dies fachlich möglich ist, kann eine Ausweisung als Bannwald erfolgen. 
Die Festlegung des Landschaftsschutzgebietes erfolgt durch Verordnung der Regierung von 
Oberfranken. Ein entsprechender Antrag der Stadt wäre aber möglich.

- Eine Beschränkung auf die Ausweisung als Gewerbegebiete unter Verzicht von industriellen 
Nutzungen erscheint möglich.

- Für die Bildungseinrichtung der Handwerkskammer könnte ein Sondergebiet ausgewiesen wer-
den. Dies könnte ggf. auch mit einer Bildungseinrichtung der Handwerkskammer kombiniert 
werden.

- Die künftige Erschließung des Gewerbegebietes ist erneut zu prüfen. Voraussetzung ist in jedem 
Fall, dass ein entsprechend leistungsfähiger Anschluss unmittelbar an den Berliner Ring erfol-
gen muss. Dieser ist im „Vorschlag“ der Bürgerinitiative vom 22.10.2018 grundsätzlich enthal-
ten. Anders als in dem Plan der Bürgerinitiative vorgesehen, kann allerdings die Straße nicht 
unter der vorhandenen Hochspannungsleitung geführt werden. Die Erschließung müsste daher 
so gewählt werden, dass die vorhandene Hochspannungsleitung nicht tangiert wird. 
Der geforderte Verzicht auf einen Ausbau der Armeestraße, mit Ausnahme von Querungshilfen, 
sieht keine Herstellung eines Geh- und Radweges an der Armeestraße vor, was vielfacher Bür-
gerwunsch im bisherigen Verfahren war. Notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen müssten 
aber auch im Bereich der Armeestraße hergestellt werden. Insofern bestünde noch Gesprächsbe-
darf. Eine Annäherung der Positionen erscheint in diesem Bereich aber grundsätzlich möglich.

- Die Punkte 8 bis 10 des „Vorschlages“ der Bürgerinitiative entsprechen der Beschlusslage nach 
dem Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018.

- Zu Punkt 11 des „Vorschlages“ der Bürgerinitiative „Öffnung der Natur- und Waldfläche auf 
der MUNA für Naherholungssuchende“ gilt, dass sich die „geöffneten“ Flächen in einem ver-
kehrssicheren Zustand befinden müssen. Bei ehemaligen Militärflächen bedeutet dies zumindest 
die Beräumung von Kampfmitteln und die Prüfung und ggf. Sanierung von Altlasten. Diese not-
wendigen Untersuchungen und ggf. Sanierungen sind Teil des Aufwandspotenzials für die Flä-
chenentwicklung. Soweit heute bekannte Kontaminationsverdachtsflächen nach dem „Vor-
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schlag“ der Bürgerinitiative nicht gewerblich sondern als „Naherholungsflächen“ nachgenutzt 
werden sollen, müsste zuvor eine Sanierung bzw. Verkehrssicherung der Flächen erfolgen bzw. 
gefährdete Teilbereiche unzugänglich bleiben.

- Für die Verständigung auf einen gemeinsamen „Gutachter“ oder auch Beirat zur regelmäßigen 
Evaluation der Umsetzung einer gemeinsamen Vereinbarung kann Zustimmung signalisiert 
werden.

3. Fazit:

Im Ergebnis handelt es sich bei dem Forderungskatalog der Bürgerinitiative vom 22.10.2018 um eine 
Ablehnung des Kompromissangebotes der Verwaltung.

Faktisch bedeutet die Reduzierung auf ca. 20,8 Hektar „Eingriffsfläche“ nach dem „Vorschlag“ der 
Bürgerinitiative eine Reduzierung der „Gewerbeflächen“ auf unter 10 Hektar. Auch der Verzicht auf 
Hochwasserschutzmaßnahmen sowie der Verzicht auf die Herstellung eines Geh- und Radweges im 
Bereich der Armeestraße entsprechen nach Auffassung der Verwaltung nicht den Allgemeinwohlin-
teressen der Bamberger Bürgerschaft. Insbesondere der Hochwasserschutz muss für die Anlieger 
verbessert werden. Die Bürgerschaft braucht diese Vorsichtsmaßnahmen.

Folgende Punkte aus dem Forderungskatalog der Bürgerinitiative stehen nach Auffassung der Ver-
waltung einer Einigung entgegen:

a) Eine Gewerbefläche unter 10 Hektar ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Es muss weiterhin 
ein Anschluss an den Berliner Ring im südlichen Teil der MUNA erfolgen. Prognostisch ist al-
lein der hierfür entstehende Aufwand nicht mehr aus der Entwicklung der verbleibenden Rest-
Gewerbeflächen zu finanzieren. 

b) Die Stadt Bamberg ist den Belangen des Gemeinwohls verpflichtet. Daher ist es für den Bereich 
des Bamberger Ostens mit MUNA und Schießplatz zwingend erforderlich, den Hochwasser-
schutz herzustellen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Gebiete haben ein 
Recht darauf, dass ihre Gebäude vor einem hundertjährigen Hochwasser (HQ 100) geschützt 
werden. Hochwasserschutzmaßnahmen müssen daher weiterhin geplant und umgesetzt werden.

c) Die Armeestraße wird bereits heute von täglich rund 7.500 Fahrzeugen genutzt. Es existiert kein 
gesonderter Geh- und Radweg. Wenn sich 2025 mit der Aufgabe der/des AEO/ANKERzentrum 
Bamberg die Chance für eine Wohnentwicklung in diesem Bereich bietet, wird voraussichtlich 
der Radverkehrsanteil in dem Bereich weiter steigen. Ein entsprechender Geh- und Radweg an 
der Armeestraße sollte daher weiterhin Gestaltungsziel sein. Angesichts der offensiven Hand-
lungsweise der Stadt zugunsten des Radwegs sollte an den bisherigen Planungen festgehalten 
werden.

D) Ergänzung des Leitlinienbeschlusses zur Fortsetzung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 429 des 
Stadtrats vom 26.09.2018:

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 26.09.2018 das Ratsbegehren „Bambergs Zukunft: Hauptsmoorwald 
erhalten und „MUNA“ gestalten“ Leitlinien für die Fortsetzung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 429, 
für den künftigen Verkauf von Grundstücken im Bereich der „MUNA“ sowie für die Entwicklung eines 
„Grünen Gewerbeparks“ beschlossen.

Im Hinblick auf die Diskussion mit den Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerinitiative am 18. und am 
22. Oktober soll heute der Beschluss zu den „Leitlinien zur Fortsetzung des Bebauungsplanverfahrens 
NR. 429“ dahingehend verändert werden, dass die Verwaltung beauftragt wird, den Bebauungsplanent-
wurf so zu überarbeiten, dass die künftig im Bereich der ehemaligen „MUNA“ gewerblich nutzbaren Flä-
chen nur noch maximal 23 Hektar umfassen. Damit wird die Gewerbefläche auf der „MUNA“ im Ver-
gleich zu dem Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018 nochmals halbiert. Eine industrielle Nutzung soll aus-
geschlossen werden.
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Auf der MUNA soll aber auch ein Angebot an die Handwerkskammer Oberfranken gemacht werden, um 
das für den Wirtschaftsstandort wichtige Ausbildungszentrum in Bamberg zu sichern und die Stellung des 
Handwerks in Bamberg nachhaltig zu stärken.

Damit wird eine klare Zusage an die Bürgerinitiative und die Öffentlichkeit gegeben, dass der Stadtrat ei-
ne Flächenreduzierung vornimmt. Ein Kompromiss, der vielerorts auf Zustimmung gestoßen ist.

Die Stadtverwaltung bittet um die politische Unterstützung dieses Vorschlags. Einige Fraktionen und 
Gruppierungen haben bereits Zustimmungen in diese Richtung gegeben. Auch die GAL-Fraktion hat im 
Fränkischen Tag vom 24.10.2018 erklärt, dass über diesen Vorschlag abgestimmt werden soll. Dies muss 
als positives Signal interpretiert werden, wenn der öffentliche Appell ernst gemeint war.

E) Öffentlichkeitsarbeit:

Nachdem der Stadtrat in der Sitzung am 26.09.2018 das Ratsbegehren „Bambergs Zukunft: Hauptsmoorwald 
erhalten und „MUNA“ gestalten“ als Konkurrenzvorlage zu dem Bürgerentscheid aufgrund des Bürgerbe-
gehrens beschlossen hat, gilt das in Art. 18a Abs. 15 GO verankerte Paritätsgebot für die Öffentlichkeitsar-
beit von Kommune und Bürgerinitiative nicht. Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes kann die Kommune, unter Wahrung des Sachlichkeitsgebotes, die Bürgerschaft über ihr eigenes 
Ratsbegehren informieren.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat nimmt die Tischvorlage sowie den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

2. Der Stadtrat beschließt eine Ergänzung der in der Sitzung vom 26.09.2018 beschlossenen Leitlinien 
zur Fortsetzung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 429, dahingehend, dass die Fläche für eine ge-
werbliche Nutzung auf der ehemaligen „MUNA“ nicht mehr als 23 Hektar betragen darf und eine in-
dustrielle Nutzung ausgeschlossen wird.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:
In das Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:
„Vorschlag“ der Bürgerinitiative vom 22.10.2018



Zöck-lein, Elke 

Von: 
Gesendet: 
An: 

Betreff: 

Anlagen: 

bi-hauptsmoorwald@t-online.de 
Montag, 22. Oktober 2018 10:27 
Starke, Andreas; csu@bnv-bamberg.de; fraktion@spd-bamberg.de; 
fraktion@gal.bamberg.de; weinsheimer@bnv-bamberg.de; bbb@bnv-bamberg.de; 
architekturbueroReinfelder@t-online.de; poehner@fdp-bamberg.de 
WG: Gesprächs mit OB Starke am 22.10.2018, 19:00 Uhr bzgl. des Industrie- und 
Gewerbeparks Hauptsmoorwald/Muna 
doc05644320181022092330. pdf; doc05644520181022095526. pdf; 
doc05644620181022100026.pdf; doc05644720181022100038.pdf 

Bürgerinitiative Für den Hauptsmoorwald 
c/o Rainer Zahner, Max-Planck-Straße 35, 96050 Bamberg 

Mail: bi-hauptsmoorwald@t-online.de 
Internet: www.rettetdenhauptsmoorwald.de 
Facebook: facebook.com/rettetdenhauptsmoorwald 

Sehr geehrte Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, 

mit angehängten Dokumenten möchten wir Sie über die Vorschläge der Bürgerinitiative Für den 
Hauptsmoorwald informieren. Dem heutigen Gesprächsabendsêhen wir positiv entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Kurz 
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Anlagen: 

1 Anschreiben an OB und Fraktionen der Stadt Bamberg 

1 Vorschlag 

1 Aufnahme K 1 zum in Rede stehenden Gebiet 

1 Aufnahme K 2 zum in Rede stehenden Gebiet 
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Bürgerinitiative Für den Hauptsmoorwald 

c/o Rainer Zahner 
Max-Planck-Straße 35 
96050 Bamberg 
Mail: bi-hauptsmoorwald@t-online.de 
Web: rettetdenhauptsmoorwaid. de 

Herrn Oberbürgermeister Starke, oberbuergermeister@stadt. barn berg. de 

Fraktion CSU, Herrn Dr. Müller, csu@bnv-bamberg.de 

Fraktion SPD, Herrn Stieringer, fraktion@spd-bamberg.de 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Alternative Liste, Frau Sowa, fraktion@gal.bamberg.de 

Fraktion Bamberger Allianz, Herrn Weinsheimer, weinsheimer@bnv-bamberg.de 

Fraktion Bamberger Bürger-Block e.V.,.Herrn Tscherner, bbb@bnv-bamberg.de 

Fraktion Ausschussgemeinschaft BuB /Bali/FDP, Frau Reinfelder, 
architekturbueroReinfelder@t-online.de, Herrn Pöhner, poehner@fdp-bamberg.de, Herrn 
Schwimmbeck (bitte um interne Weiterleitung) 

Besprechungstermin 22.10.2018 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehrgeehrte Damen und Herren des Stadtrates, 

wir begrüßen das Gesprächsangebot für den heutigen Montag, 22.10.2018, 19.00 Uhr. Aufgrund der 
aktuellen Entwicklung und um einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen und 
Naturschutzanforderungen herbeizuführen, sind wir gerne zu konstruktiven Gesprächen bereit. Als 
Grundlage legen wir einen eigenen Entwurf vor, welchen wir aus Gründen der Fairness und um Ihnen 
die Möglichkeit zu geben sich vorzubereiten vorab übersenden. 

Wir sehen die Verpflichtung für 13000 Unterzeichner des Bürgerbegehrens einzutreten, um den 
bestmöglichen Schutz des Hauptsmoorwaldes und der Bamberger Bevölkerung zu erzielen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Kurz 



Bürgerinitiative Für den Hauptsmoorwald 

c/o Rainer Zahner 
Max-Planck-Straße 35 
96050 Bamberg 
Mail: bi-hauptsmoorwald@t-online.de 
Web: rettetdenhauptsmoorwa/d. de 

Bamberg, den 22.10.2018 

Vorschlag der Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald" zur Erzielung eines möglichst 
breiten gesellschaftlichen Konsenses wirtschaftlicher Interessen und 
Naturschutzanforderungen in Sachen "Gewerbepark" / Bebauungsplan Nr. 429 

1).Zur Verhinderung einer großflächigen Rodung des Baumbestandes wird die Elngriffsftäche 
auf der Muna auf ca. 20,8 Hektar begrenzt, entsprechend der Markierung auf Karte Kl (siehe 
Anhang). Auf der markierten Eingriffsfläche wird dem Schutz des Baumbestandes höchste 
Priorität eingeräumt. 

2) Zur Minimierung des Flächenverbrauchs und der Bodenversiegelung erfolgt weitestgehend 
· eine Überplanungder bereits jetzt versiegelten Flächen. 

3) Zum langfristigen Ausgleich des Waldverlustes auf der Eingriffsfläche muss die gerodete 
Waldfläche durch Aufforstung von Wald im Flächenverhältnis 1:1 ersetzt werden. 

4) Zum Erhalt des Hauptsmoorwaldes und Schutz der Lebensräume vieler Tier- und 
Pflanzenarten werden die Waldflächen nördlich, östlich und südlich des Schießplatzes sowie 
der Waldflächen in der Muna (östlich und südlich der möglichen Eingriffsfläche) als "Bannwald 
und Landschaftsschutzgebiet" ausgewiesen und im neuen Flächennutzungsplan als "Wald und 
Naherholung" deklariert. Das Muna-Naturschutzgebiet (Muna-NSG} wird entsprechend Karte 
K2 (siehe Anhang) bis zur Geisfelderstraße verlängert. 

5} Zum Erhalt der Lebensqualität im Bamberger Osten wird Gewerbefläche auf 
Gewerbegebiete mit GE-Ausweisung (keine Industrie) beschränkt, welche primär der 
Ansiedlung nicht erheblich belästigender Gewerbebetriebe dient und damit dem Titel 
"Gewerbepark" entspricht. Zudem wird zum Erhalt der klimatischen Funktion des Waldes eine 
lockere Bebauung vorgesehen, die die Frisch- und Kaltluftzufuhr für das Stadtgebiet nicht 
unterbricht. 

6) Zum Erhalt der Lebensqualität im Bamberger Osten wird als Teil der Eingriffsfläche auf der 
südlichen Seite der Geisfelder Straße ein Urbanes Gebiet nach§ 6a der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen, welches dem Wohnen sowie der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen 
dient, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. 
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7) Zum Schutz der benachbarten Wohngebiete vor einer weiteren Zunahme von Verkehr und 
der damit verbundenen Lärm- und Schadstoffbelastung, wird eine Anbindung des 
"Gewerbeparks" über die Geisfelder- oder Armeestraße ausgeschlossen. Ein Ausbau der 
Armeestraße, mit Ausnahmen von Querungshilfen, erfolgt nicht. 

Darüber hinaus. gelten', die Leitlinienbeschlüsse des Stadtrates vom 26.09:2018 soweit sie o.g. 
Punkten nicht widersprechen, im Besonderen · 

8) Verzicht auf einen Standort für die Landespolizei an der Armeestraße . . 

9) Verzicht auf Gewerbeflächen nördlich der Geisfelder Straße/ östlich der Armeestraße 
10) Ausweisung eines Naturschutzgebiets auf dem ehemaligen Schießplatz 
11) Öffnun_g der Natur- und Waldflächen auf der Muna für Naherholun_gssuchende 

12) Zur gegenseitigen Entlastung und Sicherung der Umsetzung der o.g. Vereinbarungen 1-11) 
wird ein Gutachter eingesetzt auf den sich Stadt und Bürgerinitiative verständigen. 

il 
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